
120 25. Abschnitt

versprechen läßt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre 
und zugleich mit Geldstrafe bestraft. Auch kann auf Ver
lust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Erwerb wucherischer Forderungen 
§ 802 c

Dieselben Strafen (§§ 302a, 302b) treffen denjenigen, 
welcher mit Kenntnis des Sachverhalts eine Forderung 
der vorbezeichneten Art erwirbt und entweder dieselbe 
weiter veräußert oder die wucherlichen Vermögensvor- 
tcile geltend macht.

Gewerbsmäßiger Wucher 
§ 302 d

Wer den Wucher (§§ 302a bis 302c) gewerbs- oder ge
wohnheitsmäßig betreibt, wird mit Gefängnis nicht unter 
drei Monaten und zugleich mit Geldstrafe bestraft. Auch 
ist auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu erkennen.

Sachwucher 
§ 302 e

Dieselbe Strafe (§ 302d) trifft denjenigen, welcher mit 
Bezug auf ein Rechtsgeschäft anderer als der im § 302a 
bezeichneten Art gewerbs- oder gewohnheitsmäßig unter 
Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns oder der Un
erfahrenheit eines anderen sich oder einem Dritten Ver
mögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche 
den Wert der Leistung dergestalt überschreiten, daß nach 
den Umständen des Falles die Vermögens vorteile in auf
fälligem Mißverhältnis zu der Leistung stehen.
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